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ST. PETER
IN DER AU

Marktgemeinde St. Peter/Au

Tel
Fax 07477/421 11-31

07477/421 11-0

PROTOKOLL

Uber die 6ffentliche Sitzung des

Mail gemeinde@stpeterau.at
Web www.stpeterau.at

Hofgasse 6, 3352 St. Peter/Au

UID ATU16240002
DVR 0105180

Gemeinderates der Marktgemeinde St. Peter in der Au

am Montag, dem 16. Februar 2026 um 19:30 Uhr
im Sitzungssaal des Gemeindeamtes St. Peter in der Au, Hofgasse 6

Anwesend waren:
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MMag. Johannes Heuras
Alois Seirlehner

Julia Krifter

Hermann Stockinger
Franz Stocklassa

Josef Streil’lberger
Josef Schonegger
Simon Brandner

Johann Egger-Richter
Andreas Gruber, MA BSc
Jirgen Haunschmid
Leonie Hirtenlehner
Franz Bernhard Jungwirth
Ingrid Kaubeck

Anwesend waren aufRerdem:

Mag?. Melanie Kaindl als Schriftflihrerin

Entschuldigt abwesend waren:
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Silvia Krendl|

Lukas Krifter

Reinhard Leeb

Verena Musikar
Michael Pfaffenbichler
Dr. Manfred Pferzinger
Gerhard Schaupp
Mark Slattery
Michaela Wagner

Karl Wagner

Kerstin Wimmer
Martin Wimmer

Jonas Wimmer

Elias Zach

GR™Mag. Susanne Slattery, GR" Silvia Krendl bis TOP 5, GR" Verena Musikar bis TOP 4

Nicht entschuldigt abwesend waren:

Vorsitzender:

Blirgermeister MMag. Johannes Heuras
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Tagesordnung

Er6ffnung, Feststellung der Beschlussfahigkeit durch den Blirgermeister

Genehmigung der Protokolle vom 09. Dezember 2025

Beschluss: Diverse Verordnungen Tarifanpassungen 2026

a) Verordnung Festsetzung AufschlieBungsabgabe

b) Verordnung iiber die Erhebung der Hundeabgabe

c) Verordnung Festsetzung Marktstandgebiihren

d) Friedhofsgebiihrenordnung fiir die Bestattungshallen

e) Badeordnung Familien- und Erlebnisbad St. Peter/Au

Bericht: Offentliche Bibliothek St. Peter/Au — Tragergespréach 2025

Bericht: Projekt Freizeitanlage Kirnberg

Bericht: Planungswettbewerb Bildungs- und Musikcampus

Beschluss: Kaufvertrag Gst. Nr. 198/1, KG St. Peter/Au - Markt, GDA — Gde. St. Peter/Au
Beschluss: Verkauf, Teilung nach § 13 LTG Gst. Nr. 3086, KG St. Peter/Au - Dorf
Beschluss: Planungs- und Realisierungsvertrag OBB P& R Anlage St. Johann — Weistrach
Beschluss: KPC Annahmeerklarung Férderungsvertrag Geh- und Radweg Betriebsgebiet West
Beschluss: Wirtschaftsforderung Mietzuschuss Rotes Kreuz St. Peter/Au Henry Laden
Beschluss: Forderung Feriensportwoche

Beschluss: Diverse Personalangelegenheiten

Erledigung der Tagesordnung:

1.

Eroffnung, Feststellung der BeschlussfahigReit durch den Biirgermeister

Der Birgermeister eroffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfahigkeit fest.

Genehmigung der ProtoRolle vom 09. Dezember 2025

Gegen die vorliegenden Protokolle der Sitzung des Gemeinderates vom 09. Dezember 2025
liegt kein Einspruch vor. Sie gelten daher als genehmigt.

Beschluss: Diverse Verordnungen Tarifanpassungen 2026

Fir die Tarifanpassungen betreffend AufschlieBungsabgabe, Hundeabgabe, Marktstandge-
biihren, Gebiihren fiir die Bestattungshallen und Eintrittspreise fiir das Gemeindefreibad wel-
che in der Gemeinderatssitzung vom 09.12.2025 beschlossen wurden sind die entsprechen-
den Verordnungen wie folgt zu erlassen:

a) AufschlieRungsabgabe

Sachverhalt:
Aufgrund der Anhebung des Einheitssatzes fiir die AufschlieRungsabgabe auf € 620,00 soll
nachstehende Verordnung beschlossen werden.
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Verordnung
Uber die Festsetzung der AufschlieBungsabgabe
fir die Marktgemeinde St. Peter in der Au

§1
AufschlieBungsabgabe

GemaR § 38 Abs. 6 NO-Bauordnung 2014, LGBI. Nr. 1/2015, i.d.g.F. wird der Einheitssatz fiir
die AufschlieBungsabgabe mit EUR 620,00 festgesetzt.

§2

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit 1. April 2026 in Kraft.

Der Einheitssatz fiir die AufschlieBungsabgabe nach der gegenstandlichen Verordnung ist
auf jene Abgabentatbestande, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wer-
den, anzuwenden.

Antrag des Biirgermeisters:

Der Gemeinderat mdge die vorliegende Verordnung Gber die Festsetzung der Aufschlie-
Bungsabgabe fir die Marktgemeinde St. Peter in der Au mit Wirksamkeit 1. April 2026 be-
schlieBen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

b) Hundeabgabe

Sachverhalt:

Aufgrund der Erh6hung der Hundeabgabe fiir Hunde mit erhéhtem Gefahrdungspotential und
flr alle Gbrigen Hunden soll nachstehende Verordnung zur Erhebung einer Hundeabgabe der
Marktgemeinde St. Peter in der Au beschlossen werden.

Verordnung
Uber die Erhebung einer

Hundeabgabe der Marktgemeinde St. Peter in der Au

§1
Aufgrund der Bestimmungen des NO Hundeabgabegesetzes 1979, LGBI. 3702, in der derzeit
geltenden Fassung ist fir das Halten von Hunden eine jahrliche Abgabe pro Hund wie folgt

zu erheben.
T FUPNULZRUNAE ..o resee e e e ss e seneenenneeeene. & 6,50
2. fir Hunde mit erhohtem Gefahrdungspotential und aufféllige Hunde
im Sinne der §§ 2 und 3 NO Hundehaltegesetz, LGBI. 4001 ............. € 125,00
3. fur alle tbrigen HUNE ..., € 35,00
§2

Wird der Hund wahrend des Jahres erworben, so ist die Hundeabgabe innerhalb eines Monats
nach dem Erwerb zu entrichten. Fir die folgenden Jahre ist die Hundeabgabe jeweils bis spa-
testens zum 15. Februar des laufenden Jahres ohne weitere Aufforderung zu entrichten.
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8§83
Diese Verordnung liber die Erhebung der Hundeabgabe tritt mit dem Monatsersten in Kraft,
der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunachst folgt.

Antrag des Biirgermeisters:

Der Gemeinderat moge die vorliegende Verordnung lber die Erhebung einer Hundeabgabe
mit Wirksamkeit 1. April 2026 beschliel3en.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

c) Marktstandgebiihren

Sachverhalt:

Aufgrund der Erhéhung der Marktstandgebiihren soll nachstehende Verordnung tber die
Festsetzung von Marktstandgebiihren fiir die Marktgemeinde St. Peter in der Au beschlossen
werden.

Verordnung
Uber die Festsetzung von Marktstandgebiihren

§1

Fur die Marktstandplatze ist eine Marktstandgebiihr gemessen nach Laufmetern der Ver-
kaufsflache am Markttag zu entrichten.

Die Hohe des Standgeldes betragt
e bei den Halbtagesmarkten ........ccccocevvrnecrienecrrcseneneee.. € 3,00 je Laufmeter
e beim Ganztagesmarkt im Sommer .............ccccovenrvnnne.....€ 6,00 je Laufmeter.

Die Marktstandgebiihr wird am Markttag vom zustandigen Marktaufsichtsorgan eingehoben.
§2

Diese Verordnung lber die Festsetzung von Marktstandgebtihren tritt mit dem
Monatsersten in Kraft, der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunachst folgt.

Antrag des Biirgermeisters:

Der Gemeinderat moge die vorliegende Verordnung lber die Festsetzung von Marktstandge-
biihren mit Wirksamkeit 1. April 2026 beschlielBen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

d) Friedhofsgebiihrenordnung fiir die Bestattungshallen

Sachverhalt:

Aufgrund der Erhéhung der Gebiihr fiir die Beniitzung von Bestattungshallen soll nachste-
hende Friedhofsgebiihrenordnung fiir die Marktgemeinde St. Peter in der Au beschlossen
werden.

Friedhofsgebiihrenordnung
nach dem NO Bestattungsgesetz 2007

fiir die Bestattungshallen der Marktgemeinde St. Peter in der Au
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§1
Arten der Friedhofsgebiihren

Fir die Benlitzung der Bestattungshallen im Gemeindegebiet werden eingehoben:
a) Geblihren fiir die Beniitzung der Bestattungshallen

§2

Gebiihr fiir die Beniitzung der Bestattungshallen

(1) Die Gebiihr fiir die Beniitzung der Bestattungshallen betragt
fir jeden angefangenen Tag € 60,00

Die Friedhofsgebiihrenordnung wird mit dem Monatsersten wirksam, der dem Ablauf der
zweiwochigen Kundmachungsfrist zunachst folgt.

Antrag des Biirgermeisters:
Der Gemeinderat mdge die vorliegende Verordnung Gber die Friedhofsgeblihrenordnung fir
Bestattungshallen der Marktgemeinde St. Peter in der Au mit Wirksamkeit 1. April 2026 be-

schiiel3en.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

e) Eintrittsgebiihren Familien- und Erlebnisbad St. Peter in der Au

Sachverhalt:

Aufgrund der Erhdhung der Eintrittsgebiihren fiir das Familien- und Erlebnisbad St. Peter in
der Au soll nachstehende Verordnung beschlossen werden.

Anderung der Badeordnung fiir das
Familien- und Erlebnisbad St. Peter in der Au

§1

Eintrittspreise

Tageskarten:

a) Erwachsene (ab 18 Jahre)

b) Kinder und Jugendliche (6 - 16
Jahre)

¢) Lehrlinge, Schiiler, Studenten bis
zum 27 Jahre, Présenz- und
Zivildiener, Senioren

Zeitkarten:

(bis 2 Stunden bzw. ab 16.00 Uhr)
Erwachsene

Eintritt nur zum Buffet

Geschlossene Schulklassen/Gruppen
mit Lehrperson (Eintritt/Person)

Saisonkarten:

Familie (2 Erw. und Kind(er) bis. 18. Lj.)
Familie (1 Erw. und Kind(er) bis. 18. Lj.)
Erwachsene

Kinder bis 16 J.

Lehrlinge, Schiiler, Studenten bis zum
27 Jahre, Prasenz- und Zivildiener,
Senioren

Kabine Saisonkarte

Normalpreis
in EUR

4,00

2,00

3,00

2,50
1,00

1,00

140,00
90,00
60,00
35,00

45,00

45,00

ErmaBigt in EUR

(NO Familienpass, NO Jugendkarte)

3,50
1,80

2,50

2,30

130,00
80,00
53,00
30,00

38,00

38,00
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§2
Die Verordnung tiber die Festsetzung der Eintrittspreise tritt mit dem Monatsersten in Kraft,
der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunachst folgt.

Antrag des Biirgermeisters: )
Der Gemeinderat moge die vorliegende Anderung der Badeordnung betreffend die Erhohung
der Eintrittspreise mit Wirksamkeit 1. April 2026 beschlielBen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Bericht: Offentliche Bibliothek St. Peter/Au — Trdgergesprédch 2025

79:47 Uhr: GR" Verena Musikar betritt den Sitzungssaal.

Der Biirgermeister berichtet vom vorliegenden Jahresbericht 2025 der Offentlichen Bibliothek
St. Peter/Au.

Die Tragersitzung fand am 26.01.2026 statt. Der Leiter der Bibliothek, Herr Tim Graf-Kolven-
bach, hat den Bericht vorgetragen und einen Uberblick iiber die Aktivititen sowie die Ge-
schaftsentwicklung gegeben. Die Veranstaltungen 2025 standen unter dem Jahresmotto ,Zu-
versicht — was uns durch unsichere Zeiten hilft". In Bezug auf dieses Thema wurden Medien
im Wert von ca. € 900,00 angeschafft und mehrere Veranstaltungen durchgefiihrt. Besonders
zu erwahnen ist auch der 10-jahrige Geburtstag der Offentlichen Bibliothek welcher in Form
einer Jubilaumswoche ua mit einem Malwettbewerb, einer Buchprasentation und einer Kinder-
buchlesung gebiihrend gefeiert wurde. Insgesamt fanden im Jahr 2025 44 Veranstaltungen
mit 1537 Gasten statt.

In der Bibliothek arbeiten derzeit 26 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Im Jahr 2025 engagierten
sich diese im Ausmal} von insgesamt ca. 4000 Stunden.

Die Zahl der aktiven Leserlnnen liegt bei 925 bei 30.289 Entlehnungen. Die Anzahl der aktiven
Leserlnnen sowie der Entlehnungen konnte somit erneut um 14% (Anzahl Leserlnnen) und rd.
6% (Anzahl Entlehnungen) zum Vorjahr gesteigert werden. Durchschnittlich wurden 33 Medien
pro Leserln ausgeliehen. Der Medienbestand betragt derzeit 7.619 Stiick in Form von Biichern,
Horbicher, Tonies, DVD's, Zeitschriften und Spiele.

Folgende Einnahmen & Ausgaben sind 2025 zu verzeichnen:

Haushalt 2025

Einnahmen Ausgaben
Tragerbeitrage
(Gemeinde St. Peter/Au 1.500,00 Medi ik 8.267.70
Pfarre St. Peter/Au 1.500,00 Py lauf d 1.918.64
3.000,00 Raum- und Betricbsk: 1.500,00
1 Verleih und Programme 3.240.24
Bicherverleih, Flohmarkt 9.474,00 Sonstige Ausgaben 4.351,25
Summe 19.277.97
Medienforderung Bund 3.797,00
Projektforderung Land 2.000,00
5.797,00
G yrucksack 585,00
Spenden Vortrige 2.531,20
3.116,20
Haushaltsdifferenz/Uberschuss 2025 2.109,37
Summe 21.387,20 21.387.20
Zufdhrung Riicklage 2025 1.500,00
Haushaltsdifferenz/Uberschuss 2025 nach Zutiihrung Riicklage 609,37
[ 1 1 |Rickiage 2024 4.000,00 |
BVO - Biichereiverband Osterreichs
Veranstaltungstérderung
fiir 2 Lesungen 1.100,00
gefbrdert mit -900,00
Selbstbehalt der Bibliothek - 200,00

sind in Sonstigen Ausgaben enthalten
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thpugmn;m: Einnahmen/Ausgaben 2016 - 2025

31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016

rag 7.64831 2.80291 3.160,44 2.67545 3.41244 2.848.84 1.463,53 1.21457 2.005,86 2.157,97
Bichereieinnahmen 8.448,00 8.454,10 7.02020 6.351,40 3.974,39 5.01630 5.34183 4.890.35 3.622,09 2.977,02
Forderungen 5.797,00 5.741,00 4.911,00 4.807,00 2.668,22 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 3.000,00
Spenden / Unterstiitzungen* 3.116,20 1.362,50 1.054,70 2.939,60 829,50 675,00 2.605,66 2.10035 543,50 350,00
Trageranteil Gemeinde 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Sonstige Ei ( t/Pf: fe, B usw.) 1.026,00 1.059,60 872,20 670,20 690,08 1.00045 1.55241 1.740,80 1.859,62 569,04
Biichereiausgaben - 14.38703 (- 10.79140 |- 13.40086 |- 13.782,12 |- 9.95555 |- 8.94608 |- 9.61449 |- 9.82382 |- 861634 |- 7.51334

Gnstige Ausgaben [Kontofuhrung, ge;
Veranstaltungen, BIB-Ausflug** usw.) - 339080 (- 2.49040 |- 231477 |- 200109 |- 44363 |- 18207 |- 150010 |- 1.35870 |- 900,06 |- 1.03483

9.757,68 7.64831 2.802,91 3.160,44 267545 3.41244 2.84884 1.463,55 1.21457 2.005,86

Personal (BIB-Leitung) 1.918,64 1.260,96 1.205,16 1.20516 | 171000 1.260,00
(Mabel, Schilder usw.) - 353,15 3.207,90 3.996,82 1.101,77 256,03 961,45 1.399,96 900,32 1.44339
Medien 8.267,70 7.959,38 7.691,57 757246 | 6.031,20 5.405,71 7.179,56 6.383,64 550496 | 4.988,17
[ inen (EDV, Drucker, Telefon usw.) 1.500,21 4894 8634 312,26 186,56 301,52 13098 23629 666,89 38592
Bl ial (Folien, Etiketten, Stifte usw.) 340,57 42069 360,14 16330 410,15 246,26 655,53 591,38 772,07 29883
Software (Programme, Lizenzen) und Telefongebihren 1.740,03 523,55 512,09 45237 42294 41857 413,96 638,38 508,49 349,69
fwand (Reinigung, Verb i 245,20 94,71 17098 540 862 14037 155,00 61,04 16748 42,00
fih Flyer, Plakate, Lesezeichen usw.] 374,68 130,02 166,68 74,35 8431 917,62 118,01 512,63 96,13 534
14.387,03 10.79140 13.40086 13.782,12 9.955,55 894608 | 9.61449 9.82382 8561634 | 751334
* davon fur Familienkarten in den Babyrucksacken [ seso0 [ 75000 | 48000 | 72000 | 66000 | 67500 | 73500 | 133500 | - |
** BIB-Ausflug + Weihnachtsfeier | 371,00 | 94800 | 81120 | 831,18 | | - | 25780 | 42000 | 32495 | 33 |

Fir das Jahr 2026 ist als Schwerpunktthema ,Begegnung raus aus der Echokammer” geplant.

Seitens der Bibliothek liegt auBerdem eine Auswertung der Leserinnen nach Gemeinde vor:

LESERINNEN NACH GEMEINDE

mSt Peter/Au  mWeistrach W 'Wolfsbach Seitenstetten  mBiberbach mWAschbach mEnl  mSonstige

St. Peter/Au 473

o 20 9% Weistrach 147
Wolfshach 103

Seitenstetten 73

Biberbach 49

e Aschbach 37

Ertl 28

Sonstige 13

5. Bericht: Projekt Neubau Freizeitanlage Kiirnberg

19:50 Uhr: GR" Silvia Krendl| betritt den Sitzungssaal.

Der Biirgermeister berichtet:

In die Errichtung des neuen Sportzentrums in Kiirnberg sollen rund € 700.000 investiert wer-
den. Geplant sind moderne Umkleidemdglichkeiten mit Sanitaranlagen, ein Indoor- Trainings-
raum fir Kleingruppen sowie Lagerrdume fiir Sport- und Feuerwehrausriistung. Zusatzlich
sollen eine neue Stockbahn, ein Beachvolleyballplatz, eine Basketballmdglichkeit und weitere
Bewegungsangebote entstehen.

Die geplanten Kosten iHv € 700.000,00 sollen zu jeweils einem Drittel vom Land NO, der Markt-
gemeinde St. Peter/Au sowie der Sportunion Kiirnberg getragen werden. Zusatzlich wird sich
auch die FF Kirnberg finanziell beteiligen. Die Vergabe der Planungsleistungen wurde in der
Vorstandssitzung am 10.02.2026 an die Fa. Hackl Bauplanung GmbH vergeben.

-7 - GR-Protokoll 2026-02-16


file://///srv01/raid/Daten/Gemeinderat%20und%20-vorstand/Protokolle/a)%20Vorstandsitzungsprotokolle/2026/2026-02-10/11.%20Umbau%20Sportplatz%20Kürnberg%20Angebot%20Hackl

6. Bericht: Planungswettbewerb Bildungs- und MusikRcampus

Der Biirgermeister berichtet:

Im Rahmen des ausgelobten Architektenwettbewerbs fiir das Projekt ,Bildungs- und Kultur-
campus St. Peter in der Au” wurde am 15. Dezember die zweite Bearbeitungsstufe durchge-
fuhrt. Ziel des Wettbewerbs war es, eine architektonisch hochwertige, funktional tiberzeu-
gende und nachhaltig umsetzbare Gesamtlosung fiir die Verbindung von Musikschule, Musik-
verein und 6ffentlicher Bibliothek zu erarbeiten.

In der ersten Bearbeitungsstufe wurden insgesamt 40 Projekte eingereicht. Diese wurden
durch die Fachjury anhand der vorgegebenen Bewertungskriterien — insbesondere Architek-
turqualitat, Funktionalitat, stadtebauliche Einbindung und Wirtschaftlichkeit — beurteilt. Auf
Basis dieser Bewertung wurden die fiinf bestgereihten Projekte zur Teilnahme an der zweiten
Bearbeitungsstufe eingeladen.

In der zweiten Bearbeitungsstufe hatten die ausgewahlten Teilnehmer die Aufgabe, ihre Ent-

wirfe weiter zu vertiefen und detailliert auszuarbeiten. Dazu wurden ausfihrliche Planunter-

lagen, Funktions- und Raumkonzepte sowie Architekturmodelle vorgelegt. Diese vertiefenden
Einreichungen bildeten die Grundlage fiir eine eingehende fachliche Prifung und einen direk-
ten Vergleich der Projektansatze.

Im Zuge der abschlieRenden Jurybewertung wurde jenes Projekt ausgewabhlt, das die best-
mogliche Losung fir die funktionale und gestalterische Verbindung von Musikschule, Musik-
verein und Bibliothek darstellt. Der Siegerentwurf liberzeugte insbesondere durch die klare
Organisation der Nutzungen, die gute ErschlieBung, die architektonische Qualitat sowie das
schliissige Gesamtkonzept im Hinblick auf die zukiinftige Nutzung und Entwicklung des
Standorts.

Der Gewinner des Architektenwettbewerbs wurde bereits verstandigt und aufgefordert, ein
konkretes Honorar- und Leistungsangebot fiir die weiteren Planungsleistungen vorzulegen.
Nach Vorliegen und Priifung dieses Angebots kdnnen die weiteren Schritte zur Projekt-
umsetzung vorbereitet und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.

7. Beschluss: Kaufuertrag Gst. Nr. 198/1, KG St. Peter/Au MarRkt, GDA — Gde. St. Peter/Au

Sachverhalt:

Aufgrund des Umbaues des Altstoffsammelzentrums in ein Werkstoffzentrum, welches vom
Gemeindedienstleistungsverband Region Amstetten betrieben wird, soll das Grundstiick Nr.
198/1 im Ausmal von 3.295 m2 welches im Alleineigentum der Marktgemeinde St. Peter in
der Au steht an den Gemeindedienstleistungsverband zu einem Preis iHv € 127.681,25 treu-
handig verkauft werden. Des weiteren soll im Vertrag die Betreibung des gemeindeeigenen
Griinschnittlagers im Ausmal von 192m?2 gesichert werden.

Ein entsprechender Vertragsentwurf sowie die Treuhandvereinbarung liegen den Unterlagen
bei.

20:12 Uhr: Birgermeister Johannes Heuras verldsst den Sitzungssaal.
Antrag des Vizebiirgermeisters:
Der Gemeinderat mdége den oa Kaufvertrag sowie die Treuhandvereinbarung mit den Gemein-

dedienstleistungsverband Region Amstetten beschlielSen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

20:74 Uhr: Birgermeister Johannes Heuras betritt den Sitzungssaal.
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Beschluss: VerkRauf, Teilung nach § 13 LTG Gst. Nr. 3086, KG St. Peter/Au — Dorf

Sachverhalt:
Wie bereits in der Vorstandssitzung vom 02.12.2025 berichtet wurde seitens der Fam. Krie-
ner die Ersitzung des Grundstiickes Nr. 3086 KG St. Peter/Au — Dorf behauptet.

Dazu fand nach Einholung der rechtlichen Expertise von RA Dr. Stefan Nenning ein Gesprach
am Gemeindeamt mit den beteiligten Parteien samt rechtsfreundlicher Vertretung statt. Die
von Fam. Kriener vorgelegten Beweise zeigen jedenfalls, dass eine 40-jahrige Ersitzungszeit
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegeben sein wird. Dass der Grundstreifen vor dem Haus
mehr als 40 Jahre genutzt worden ist, ist anhand der vorliegenden Fotos nachvollziehbar. In-
frage steht lediglich die Redlichkeit der Ersitzung und sohin die Annahme, dass der Grund-
streifen als eigenes Eigentum genutzt wird. Auch hier sprechen die alten Fotos, welche beim
oa Termin seitens der Fa. Kriener vorgelegt wurden eher dafiir, dass man schon sehr friih der
Annahme war, dass der Vorgarten zum Haus Kriener gehort, da anhand der Fotos mehrere
unterschiedliche Abzaunungen und Gartengestaltungen tber die Jahre in diesem Bereich do-
kumentiert sind.

Auf Empfehlung von RA Dr. Stefan Nenning ist von der Fiihrung eines Rechtsstreites abzura-
ten zumal jeder Ausgang moglich ist und mit erheblichen Kosten zu rechnen ware. Der wahr-
scheinlichste Ausgang einer gerichtlichen Streitigkeit zur Kldrung ware ein Vergleich mit
Ubertragung des Grundstiickes in das Eigentum von Frau Kerstin Kriener mit einer reduzier-
ten Grundabldse, da eine Durchfiihrung des Rechtsstreites bis zu einem Urteil unwirtschaft-
lich wére. Lt. RA Dr. Nenning ware es daher zur Vermeidung eines solchen Gerichtsverfah-
rens sinnvoll, den Grundstreifen Fr. Kriener nicht zum Baulandpreis, sondern zu einem redu-
zierten Preis zur AblGse vergleichsweise anzubieten. Dies sei auch wirtschaftlich insofern
sachgerecht, als der Grundstreifen zwar als Bauland Kerngebiet gewidmet ist, jedoch im 6f-
fentlichen Gut in keiner Weise als Bauland verwendbar ist sondern lediglich als Verkehrsfla-
che oder 6ffentliche Griinflache nutzbar ware was fiir die Gemeinde eine Erhaltungsaufwand
mit sich bringen wiirde. Es soll daher das Grundstiick Nr. 3086 KG St. Peter/Au — Dorf im
Ausmal von 100 m2 zum Preis von € 10,00 je m? an die Fr. Kerstin Kriener verkauft werden
und mittels Teilung nach § 13 LTG in das Eigentum von Fr. Kriener Ubertragen werden.

Antrag des Biirgermeisters:

Der Gemeinderat moége das Grundstiick Nr. 3086 KG St. Peter/Au — Dorf, welches derzeit im
grundblicherlichen Eigentumn der Marktgemeinde St. Peter in der Au steht zu einem Verkaufs-
preis von € 10,00 je m? an die Familie Kriener verkaufen. Die Eigentumsiibertragung soll nach
§ 73 LTG durchgefihrt werden.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss: Planungs- und Realisierungsuvertrag OBB P&R Anlage St. Johann —
Weistrach

Sachverhalt:

Betreffend die Planung, Errichtung, Finanzierung, Betreuung und Instandhaltung einer beab-
sichtigten Park & Ride Anlage am Bahnhof St. Johann — Weistrach soll ein Vertrag zwischen
dem Land NO und der Marktgemeinde St. Peter in der Au einerseits sowie der OBB-Infrastruk-
tur AG, vertreten durch die OBB-Immobilienmanagement GmbH abgeschlossen werden. Die
neu zu errichtende Anlage wird ca. 17 PKW-Stellpldtze (davon 1 barrierefreier PKW-Stellplatz)
umfassen. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass das das Gst. 871/3 derzeit noch
im Eigentum von Ernestine und Markus Rosenberger steht.
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10.

1.

Fur die Errichtung der PKW Stellplatze werden insgesamt ca. 200m? benotigt welche seitens
der Marktgemeinde St. Peter in der Au von der Fam. Rosenberger erworben werden. Der ge-
naue m? Preis steht noch nicht fest.

Die Gesamtkosten fiir die Planung und den Bau der Anlage belaufen sich laut Kostenberech-
nung der Fa. IKW auf € 215.870,00. Betreffend Finanzierung gilt eine Kostenteilung von 50%
OBB-Infra, 40% Land NO und 10% Gemeinde wobei die Gemeindekostenanteil jeweils zu 50%
zwischen der Marktgemeinde St. Peter in der Au und der Gemeinde Weistrach hinsichtlich
der Herstellungskosten zu tragen ist.

Antrag des Biirgermeisters:

Der Gemeinderat moge den Grundsatzbeschluss fassen den Planungs- und Realisierungsver-
trag mit der OBB-Infrastruktur AG zur Errichtung einer Park & Ride Anlage am Bahnhof St. Jo-
hann — Weistrach, vorbehaltlich einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Weistrach, zu be-
schlielen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss: KPC AnnahmeerRldarung Forderungsvertrag Geh- und Radweq
Betriebsgebiet West

Sachverhalt:

Betreffend die Erstellung des Geh- und Radweges Betriebsgebiet West wurde seitens der
Landes NO Abt. LandesstraBenplanung der KPC Fdrdervertrag samt Annahmeerklarung iiber-
mittelt. Die vorlaufige maximale Gesamtférderung betragt € 126.497,00 welche sich zu 43%
aus Mitteln des GAP-Strategieplan Osterreich 2023-2027 und 57% aus Bundesmitteln zusam-
mensetzt. Die den Unterlagen beigelegte Annahmeerklarung ist abzuschlieRen und an das
Land NO zu retournieren.

Antrag des Biirgermeisters:
Der Gemeinderat moge die oa Annahmeerkladrung fiir den Fordervertrag betreffend Geh- und
Radweg Betriebsgebiet West beschlielSen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss: Wirtschaftsforderung Mietzuschuss Rotes Kreuz St. Peter/Au Henry Laden

Sachverhalt:

Das Rote Kreuz St. Peter/Au hat um eine Wirtschaftsférderung Mietzuschuss angesucht.
Beim Forderobjekt handelt es sich um den vom Roten Kreuz St. Peter/Au er6ffneten Henry
Laden, Ignaz-Diirrer-Str. 14, 3352 St. Peter/Au, im Rahmen der Gesundheits- und Sozialen
Dienste. Im Rahmen dieses Projektes werden erhaltene Kleiderspenden der Bevdélkerung in
einer Second Hand Boutique (Henry Laden) verkauft.

Der Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung folgende Wirtschaftsforderung fiir die An-
tragsteller zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

Flache 100m2 x € 2,00 = € 200,00 im Monat 1. Jahr
Flache 100m2 x € 1,00 = € 100,00 im Monat 2.Jahr
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Somit wurde eine Forderung flir das 1. Jahr in Hohe von € 2.400,00 und eine Férderung fiir
das 2. Jahr in Hohe von € 1.200,00 beschlossen.

Antrag der GR™ Ingrid Kaubeck:
Der Gemeinderat mége die Wirtschaftsforderung geméB der oa Férderberechnung fiir den
Henry Laden beschlielen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

12. Beschluss: Forderung Feriensportwoche

Sachverhalt:
Seitens der Sportunion St. Peter in der Au wurde von Fr. Maria Rohrhofer ein Férderansuchen

fir die im Zuge des Ferienprogrammes der Gemeinde geplante Feriensportwoche fiir sechs
bis vierzehnjahrige Kinder/Jugendliche eingebracht. Diese Feriensportwoche soll von 06. bis
10. Juli 2026 stattfinden. Das Angebot beinhaltet ua die Programmpunkte Bewegungs- und
Sportspiele, Leichtathletik, Tischtennis, Badminton, Klettern, Tanzen, Freibad uvm.

Das Angebot inkludiert eine Betreuung der Kinder von morgens 08:00 Uhr bis nachmittags
14:00 Uhr. Im Preis von € 160,00 inbegriffen sind Friihstiick, Mittagessen sowie alle Eintritte
und Beitrage flir Workshops.

Um die Kosten fiir die Eltern so gering wie mdglich zu halten, wird seitens Fr. Rohrhofer als
zustandige Feriensportwochenkoordinatorin im Namen der Sportunion um eine finanzielle
Unterstiitzung seitens der Gemeinde gebeten. Bis dato wurden jeweils € 300,00 subventio-
niert.

Antrag des Biirgermeisters:
Der Gemeinderat mdoge beschlieSen die Feriensportwoche der Sportunion St. Peter in der Au
mit einem Beitrag iHv € 300,00 zu unterstiitzen.

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Ende der Sitzung: 20:41 Uhr
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